4. FEBRUAR 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung des Betrags der Gebühren, die in Ausführung von Artikel 43 des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 über die Einstufung, die Sicherheitsermächtigungen, Sicherheitsgutachten und den öffentlichen regulierten Dienst zu entrichten sind, und der Verteilerschlüssel


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 16. Oktober 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Königlichen Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

den Königlichen Erlass vom 20. Dezember 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 4. Februar 2024 zur Festlegung des Betrags der Gebühren, die in Ausführung von Artikel 22septies des Gesetzes vom 11. Dezember1998 über die Einstufung, die Sicherheitsermächtigungen, Sicherheitsbescheinigungen, Sicherheitsgutachten und den öffentlichen regulierten Dienst zu entrichten sind, und der Verteilerschlüssel.


Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN, FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ, MINISTERIUM DER LANDESVERTEIDIGUNG, FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN, AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT


4. FEBRUAR 2024 – [Königlicher Erlass zur Festlegung des Betrags der Gebühren, die in Ausführung von Artikel 43 des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 über die Einstufung, die Sicherheitsermächtigungen, Sicherheitsgutachten und den öffentlichen regulierten Dienst zu entrichten sind, und der Verteilerschlüssel]

[Überschrift ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 20. Dezember 2024 (B.S. vom 22. Januar 2025)]


Artikel 1 - [Der Betrag der an die föderale Polizei zu entrichtenden Gebühr beläuft sich auf 30 Euro für die Ausstellung eines Sicherheitsgutachtens.]

[Der in Absatz 1 erwähnte Betrag unterliegt der Indexierungsregelung, die für die Gehälter der Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste gilt. Er ist an den Leitindex 138,01 gekoppelt und wird mit dem am Datum seiner Fälligkeit geltenden Steigerungskoeffizienten multipliziert. Bei der Berechnung wird im Endergebnis die dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt.]

[Art. 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 2 Nr. 1 des K.E. vom 20. Dezember 2024 (B.S. vom 22. Januar 2025); Abs. 2 ersetzt durch Art. 2 Nr. 2 des K.E. vom 20. Dezember 2024 (B.S. vom 22. Januar 2025)]


Art. 2 - Die in Artikel 1 erwähnten Beträge, die von der föderalen Polizei in einem Kalenderjahr tatsächlich eingenommen wurden, werden nach Ablauf dieses Kalenderjahres und spätestens am 31. Januar des folgenden Kalenderjahres gemäß dem folgenden Verteilerschlüssel auf die folgenden Behörden aufgeteilt:

1. fünfzig Prozent für die föderale Polizei,

2. fünfundzwanzig Prozent für die Staatssicherheit,

3. fünfundzwanzig Prozent für den Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienst der Streitkräfte.


Art. 3 - Die von der Föderalagentur für Nuklearkontrolle einzunehmende Gebühr [...] beträgt 30 Euro für die Ausstellung [eines Sicherheitsgutachtens].


[Der in Absatz 1 erwähnte Betrag unterliegt der Indexierungsregelung, die für die Gehälter der Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste gilt. Er ist an den Leitindex 138,01 gekoppelt und wird mit dem am Datum seiner Fälligkeit geltenden Steigerungskoeffizienten multipliziert. Bei der Berechnung wird im Endergebnis die dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt.]

[Art. 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 3 Nr. 1 des K.E. vom 20. Dezember 2024 (B.S. vom 22. Januar 2025); Abs. 2 ersetzt durch Art. 3 Nr. 2 des K.E. vom 20. Dezember 2024 (B.S. vom 22. Januar 2025)]


Art. 4 - Die in Artikel 3 erwähnten Beträge, die von der Föderalagentur für Nuklearkontrolle in einem Kalenderjahr tatsächlich eingenommen wurden, werden nach Ablauf dieses Kalenderjahres und spätestens am 31. Januar des folgenden Kalenderjahres, gemäß dem folgenden Verteilerschlüssel auf die folgenden Behörden aufgeteilt:

1. fünfundzwanzig Prozent für die föderale Polizei,

2. fünfundzwanzig Prozent für die Staatssicherheit,

3. fünfundzwanzig Prozent für den Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienst der Streitkräfte,

4. fünfundzwanzig Prozent für die Föderalagentur für Nuklearkontrolle.


Art. 5 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Januar 2024.


Art. 6 - Die für Finanzen, Justiz, Landesverteidigung, Inneres beziehungsweise Auswärtige Angelegenheiten zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

